
 
 

Drucksache  
 

Nr.: VIII / 67.12 

 

Beschluss der Regionalversammlung Südhessen 
zur Drs. Nr. VIII / 67.10 und 67.11  
 

 
1. Juli 2016 

 

Evaluierung und Fortschreibung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes (REHK)  
für die Region Südhessen 

Vorlage der oberen Landesplanungsbehörde – Drs. Nr. VIII/ / 67.10 

Gemeinsamer Änderungsantrag von CDU- und SPD-Fraktion vom 23.06.2016 
Drs. Nr. VIII / 67.11 
 

Die Regionalversammlung Südhessen hat beschlossen: 

1. Die Regionalversammlung hat das Gutachten zur Evaluierung und Fortschreibung des 

Regionalen Einzelhandelskonzeptes sowie die mündlichen Erläuterungen der Gutach-

ter zur Kenntnis genommen. 

2. Die weitere Beratung des Gutachtens erfolgt in der neuen Regionalversammlung. 

3. Das Regierungspräsidium Darmstadt wird gebeten, der Regionalversammlung vor 

Eintritt in weitere Beratungen ein mit dem Regionalverband abgestimmtes Konzept 

für eine öffentliche Anhörung zum Gutachten zur Evaluierung sowie den gutachterli-

chen Empfehlungen zur Fortschreibung vorzulegen. 

4. Die REHK-Fortschreibung erfolgt im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regio-

nalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans. 

 

Für die Richtigkeit: 

 

Conny Scheuermann 

Schriftführerin 

 


